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Verhaltensregeln im Sport- und Schwimmunterricht 

Sportunterricht   

1. Ausrüstung 

 Hallenturnschuhe obligatorisch (helle Sohle), Unterstufe auch Geräteschuhe 

 Zum Turnunterricht geeignete Kleidung (Sport- T-Shirts, keine Spaghetti-Träger) 

 Uhren/ Schmuckstücke zu Beginn der Stunde ablegen 

 Lange Haare zusammenbinden 

 Das Vergessen der Sportausrüstung wird nicht akzeptiert. 

 

2. Sicherheit: 

Die SchülerInnen sind ohne Beaufsichtigung der LP in der Halle an keinen Geräten und nicht im 
Geräteraum. 

 

3. Wertsachen 

Wertsachen unbedingt in die Halle nehmen (Diebstahl-Gefahr) 

 

4. Essen/Getränke 

In der Halle wird nichts gegessen und nichts getrunken. Es herrscht aus Hygiene- und 
Sicherheitsgründen ein Kaugummiverbot. 

 
Schwimmunterricht 
1. Sicherheit: 

Die SchülerInnen sind nicht im Wasser, bevor die Lehrperson anwesend ist. 

 

2. Bekleidung:  

Die Mädchen tragen einteilige Schwimmanzüge, die Haare sind zusammengebunden. 

 

3. Essen/Getränke: 

Das Essen und Trinken ist in der Garderobe und im Hallenbad nicht erlaubt.  Im Hallenbad gilt ein 
Kaugummiverbot! 

 

4. Wertsachen: 

Wertsachen sollen in der Garderobe ins Wertsachen-Kästli eingeschlossen werden (Depot: 2 Fr.). 

 

5. Duschen:  

Duschen ist vor dem Schwimmen obligatorisch, bitte sparsam mit dem Wasser umgehen. 
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